Grundsicherung zwischen Mentoring und Sanktion

Ganzheitliche Betreuung
nach

§ 16k SGB ||



Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Mit dem Bürgergeld Gesetz wurde zum 1.7.2023 eine neue Eingliederungsleistung, die ganzheitliche Betreuung, auch Coaching genannt, mit § 16k in das SGB II eingeführt. Die ganzheitliche Betreuung ist grundsätzlich allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zum Aufbau ihrer Beschäftigungsfähigkeit zugänglich. Insbesondere können damit auch junge Menschen an eine Ausbildung herangeführt oder während einer laufenden Ausbildung begleitet werden. Wir werden uns diese Vorschrift im Folgenden genauer anschauen. Den Fokus meines Vortrags habe ich auf den Ablauf und die Vorgehensweise des Coachings gelegt. Am Ende wollen wir die Norm auch – nach nunmehr über 2,5 Jahren Anwendung - kritisch beleuchten und können vielleicht in der anschließenden Diskussion auch Verbesserungsmöglichkeiten diskutieren.




§ 16k SGB 11

Kapitel 3, Abschnitt 1 — Leistungen zur Eingliederung

Abs. 1:

(1) Zum Aufbau der Beschaftigungsfahigkeit von erwerbsfahigen Leistungsberechtigten kann
die Agentur fur Arbeit oder ein durch diese beauftragter Dritter eine erforderliche ganzheitliche
und gegebenenfalls aufsuchende Betreuung erbringen.

(2) Die Agentur fur Arbeit kann auch Rahmenvertrage nutzen und einen Gutschein ausgeben. (...)

Abs. 2:

(1) Eine ganzheitliche Betreuung kann fur junge Menschen auch zur Heranfuhrung an eine
oder zur Begleitung wahrend einer Ausbildung erfolgen. (...)

Abs. 3: (...)

Abs. 4:
§ 31 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 findet keine Anwendung.

Abs. 5:
Trager bedurfen einer Zulassung nach dem Funften Kapitel des Dritten Buches, um

MafRnahmen ... durchzufuhren (...)
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§ 16k ist im 3. Kapitel im ersten Abschnitt des SGB 2 eingeordnet. D.h. auch im § 16k geht es final um das Ziel einer – späteren - Eingliederung in Arbeit. 
Vorrangig geht es aber zunächst darum, überhaupt eine Beschäftigungsfähigkeit herzustellen. Darin liegt der Unterscheid des 16k zu anderen Eingliederungsleistungen. 
Beschäftigungsfähigkeit ist die Grundvoraussetzung einer Person, überhaupt am Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Laut der Gesetzesbegründung soll, „das Coaching mit den betreffenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten an allen Problemlagen arbeiten, die einer Arbeitsaufnahme im Weg stehen“ (BT-Drs. 20/3873, S. 52). Umfasst sind davon sowohl beratende als auch begleitende Aufgaben, die sich nicht nur auf arbeitsmarktrelevante Inhalte, sondern insbesondere auf die Person des Leistungsberechtigten beziehen. Die Probleme, die eine Arbeitsaufnahme verhindern, sind häufig psychosoziale Probleme, wie z.B. soziale Phobien, Versagensangst, Probleme im Umgang mit anderen, Konflikte in der Familie, körperliche und/oder psychische Beeinträchtigungen, kommunikative Probleme mit Behörden oder anderen Dritten. Mit § 16k sollen diese Probleme angegangen und die Motivation zur Selbsthilfe durch Beratung, Betreuung und Begleitung aufgebaut und gestärkt werden.
Mit § 16k SGB II  wurden erstmals sozialpädagogische Ansätze in die Eingliederungsleistungen aufgenommen. Es geht nicht darum, auf den Arbeitsmarkt zu schauen, sondern auf die Person. 
Abs. 4 regelt, dass Sanktionen keine Anwendung finden, d.h. die Teilnahme ist freiwillig und löst auch bei einem Abbruch keine negativen Rechtsfolgen aus. Entscheidend für den Erfolg ist daher ein hohes Maß an Eigenmotivation der Teilnehmenden. 

https://dejure.org/gesetze/SGB_II/31.html

Griinde fiir ,,Nichtsuche* nach einem Arbeitsplatz

ABBILDUMNG 4 Griinde fir Nichtsuche

Angaben in Prozent

aus gesundheitlichen Griinden 74.0

Es gibt zurzeit wenig Stellen, die fir mich passen. 491

Meine finanzielle Lage wiirde sich nicht verbessern.

Durch Kinderbetreuung oder Pflege von Angehérigen gebunden.
lch habe Angst mit meinen Bewerbungen@

Ilch halte mich mit Gelegenheitsarbeit Gber Wasser.
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Quelle: IAW-SOKO-Befragung, n = 532, hochgerechnete Werte. | BertelsmannStiftung

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/jobsuche-im-buergergeld
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Studie des IAW (Institut für angewandte Wirtschaftsforschung) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, die im Dezember 2025 veröffentlicht wurde. 
Ziel der Studie war es, belastbare Erkenntnisse über Motivationen und Problemlagen von SGB II - Leistungsberechtigten zu gewinnen, die einer Arbeitsaufnahme im Wege stehen. 
Untersucht wurde, welche Faktoren eine erfolgreiche Arbeitsuche erschweren oder verhindern. 
Der Fokus lag auf der Sicht der Leistungsbeziehenden. Gefragt wurde explizit nach den Gründen für die Nichtsuche. 
Fast drei Viertel (74 Prozent) der Befragten gaben gesundheitliche Ursachen als Grund dafür an, nicht nach einer Stelle zu suchen. Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen ist für mehr als jeden Fünften (22,1 Prozent) ein Grund, nicht nach Arbeit zu suchen. Fast ebenso hoch ist der Anteil derer, die Angst haben, mit Bewerbungen zu scheitern (20,4 Prozent).
Zwar hat die Studie selber nichts mit § 16k SGB II zu tun, die Ergebnisse bilden aber dennoch genau die Problemlagen ab, die mit der ganzheitlichen Betreuung angegangen werden sollen. Sie macht zudem anschaulich, dass Sanktionen in vielen Fällen wenig erfolgsversprechend sein dürften – denn z.B. die Angst zu scheitern lässt sich damit nicht wirksam angehen und führt auch nicht dazu, dass jemand im Vorstellungsgespräch überzeugend wirkt. Entscheidender für eine erfolgreiche Arbeitsaufnahme ist, diese Personen zu motivieren und aufzubauen.


Rahmenbedingungen

Anspruchsberechtigung
Voraussetzungen der §§ 7ff. SGB |l
Im Einzelfall auch sog. ,Aufstocker”, aber eher (-)
Selbstandige grds. (-)

Erganzend/begleitend fur eLB, fur die ein Rehabilitationstrager i.S.d.
SGB IX zustandig ist
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Maßgebliche Voraussetzung ist die Hilfebedürftigkeit nach §§ 7ff. SGB II. 
Möglich ist eine Teilnahme an einem 16k-Coaching grds. zwar auch für sog. Aufstocker. Da diese bereits in den Arbeitsmarkt integriert sind, muss in jedem Einzelfall gesondert geprüft werden, ob der Einsatz von § 16k zur weiteren Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit erforderlich und - bezogen auf die Verringerung oder Beendigung der Hilfebedürftigkeit - zielführend ist.
Selbstständige, die ihre Selbstständigkeit optimieren möchten, z.B. durch Verbesserung ihrer Selbstorganisationsfähigkeit, können nicht über 16 k gefördert werden (hierfür stehen Vergabemaßnahmen gem. § 16c Abs. 2 - Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen zur Verfügung).
Gefördert werden können auch Leistungsberechtigte, für die ein Rehabilitationsträger gemäß SGB 9 zuständig ist. Die Förderung nach § 16k umfasst allerdings keine spezifischen Leistungen der beruflichen Rehabilitation (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben). Lediglich über die Rehabilitationsbedarfe hinausgehende Bedarfe können im Einzelfall unterstützend mit der ganzheitlichen Betreuung gedeckt werden.
Das Ermessen bezieht sich sowohl auf die grundsätzliche Entscheidung zur Förderung (Ob) als auch auf die Auswahl und Gestaltung der Leistung im Einzelnen (Wie); („Kann-Leistung“). 



eLB mit Unterstiitzungsbedarf, § 16k Abs. 1 SGB 11

Menschen in besonderen Lebensumstanden bzw. mit
besonderen Bedarfslagen

Zielgruppen -

Forderfahiger
Personenkreis

Junge Menschen, § 16k Abs. 2 SGB 11

In Vorbereitung auf eine Ausbildungsmalinahme,
flankierend zu einer Ausbildung,
als Nachbetreuung
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Das Gesetz selber bestimmt weder eine bestimmte Zielgruppe noch ein vorgeschriebenes Programm. §16k eröffnet daher einer breiten Masse Zugang zur ganzheitlichen Betreuung. Der Kreis möglicher Anspruchsberechtigter ist nicht eingeschränkt. Dies kann man einerseits positiv bewerten, andererseits ist aber auch zu bedenken, dass die offene Formulierung des 16k die Jobcenter vor Herausforderungen stellt. Denn sowohl bei der Auswahl der Personen, der Gewährung der Leistung an sich und auch bei der Entscheidung über die Art und Weise ihrer Durchführung besteht ein Ermessensspielraum für den Leistungsträger. Die Anforderungen im Rahmen der Ermessensausübung und der entsprechenden Dokumentation sind in der Regel sehr hoch.
Es ist eine hinreichend gesicherte Prognose hinsichtlich des Erfolgs erforderlich, die im Rahmen des Profilings nachvollziehbar dokumentiert werden muss. 



Personen mit Unterstiitzungsbedart

§ 16k Abs. 1 SGB 11

Umfasst sind grds. alle in der Person und ihrem
Lebensumfeld liegenden Probleme

d.h., Unterstutzung ist nicht zwingend auf den elLB
begrenzt

ggf. Einbeziehung der Familie/Bedarfsgemeinschaft
bzw. dem sozialen Umfeld
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Die ganzheitliche Betreuung soll insbesondere bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit vielfältigen individuellen Problemen eingesetzt werden. Viele langzeitarbeitslose Menschen haben es generell schwer, zurück oder erstmalig ins Berufsleben zu finden. Hinzu kommen können Probleme, wie etwa finanzielle Schwierigkeiten, Suchprobleme, psychosoziale Probleme, familiäre Probleme, oder auch Schwierigkeiten in der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit und damit einhergehende Folgeprobleme, z.B. eine Bewerbung zu schreiben oder an einem Vorstellungsgespräch teilnehmen zu können. Oft geht mit den offensichtlichen Problemen ein fehlendes Selbstwertgefühl und soziale Isolation einher. 
Die Betreuung nach § 16k muss sich nicht zwangsläufig auf die betroffene Einzelperson beziehen, sondern kann auch im Zusammenhang mit der Familie oder der Bedarfsgemeinschaft erfolgen. 


Junge Menschen, § 16k Abs. 2 SGB 11

Bei jungen Menschen kann die ganzheitliche Betreuung u. a. zur Heranfuhrung an
eine oder zur Begleitung wahrend einer Ausbildung erfolgen

Beispiele:

« Unterstutzung bei der Suche nach Ausbildungsbetrieben,

« Vorbereitung auf und Begleitung zu Bewerbungsgesprachen,

* individuelle Betreuung am Ausbildungsplatz,

* Ansprechpartner fur den Ausbildungsbetrieb,

« Koordination von und Begleitung zu Gesprachen mit dem Ausbilder,

« Unterstiitzung beim Ubergang von der Ausbildung in eine anschlieRende Beschaftigung
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Gefördert werden können auch junge Menschen, die eine Unterstützung zur Heranführung an eine Ausbildung bzw. zur Begleitung während einer Ausbildung benötigen, um ihre Ausbildungsfähigkeit zu entwickeln. Davon sind alle Ausbildungsformen umfasst. 

s. o. Beispiele vorlesen

(Nicht förderfähig nach § 16k Abs. 2 SGB II sind die folgenden Förderinhalte: 
Berufsorientierung,
Angebote zur Vermittlung von berufsbezogenen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten für die Aufnahme einer Ausbildung
Erwerb/Erreichen eines Schulabschlusses 
Berufspraktische Erprobung 
Förderunterricht und Angebote zum Abbau von Bildungsdefiziten)





Ablauf des Coachings

Aufbau einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung
Vertrauensaufbau, ggf. Familie einbinden, aufsuchende Arbeit

Schrittweise Situationsklarung (individuelle Bedarfsanalyse)
Anhand individueller Einzelgesprache

Problemlagen erfassen, Ressourcen analysieren, Unterstutzungsbedarf ermitteln

Erarbeitung von Lésungen und Unterstlitzungsangeboten
Rahmenbedingungen fur zukunftige Zusammenarbeit erarbeiten
Unterstitzungsangebot entwickeln; Zeitplan fir kommende Wochen/Monate festlegen

Geeignete MalRnahme finden, nachste Schritte planen, Vereinbarung von Zwischenzielen

Kontinuierliche Begleitung

Schrittweise Planung und regelmafiger Kontakt mit dem Coach sorgt fur Unterstutzung und
Orientierung
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Zunächst geht es in erster Linie darum, Vertrauen zum Betroffenen aufzubauen. Dies erfolgt anhand von individuellen Gesprächen, möglichst auf Augenhöhe mit dem Betroffenen.
Dies ist für eine ganzheitliche Betreuung wesentlich. Hier kann im Rahmen von § 16k auch die Familie mit eingebunden werden, oder auch andere soziale Kontakte aus dem näheren Umfeld des Betroffenen, sofern er dies möchte.
Gerade das unterscheidet § 16k von anderen Eingliederungsleistungen.
Der Coach soll eher als Vertrauensperson und weniger als Jobcenter-Mitarbeitender wahrgenommen werden.
Die schrittweise Situationsklärung im Rahmen einer individuellen Bedarfsanalyse ist der Dreh- und Angelpunkt im ganzheitlichen Betreuungsprozess. Die Betreuung soll zusammenhängend, zugleich aber auch entwicklungsoffen erfolgen. Die spezifischen Probleme, Bedürfnisse und Herausforderungen der Betroffenen sind zunächst zu ermitteln, daran schließt sich dann die Erarbeitung von maßgeschneiderten Unterstützungsangeboten an. Gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten und ggf. mit weiteren Familienmitgliedern ist dann zu überlegen, welchen Unterstützungsbedarf der Betroffene hat und welche Maßnahmen oder nächsten Schritte jetzt geeignet sind, um dem Ziel - also dem Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit - näherzukommen. 

Dabei werden Punkte berücksichtigt wie etwa: 
Welche Probleme sind aktuell am drängendsten? 
Welche Hilfen können dazu in Anspruch genommen werden? 
Welche Aufgabe kann die Person selbst übernehmen oder ggf. ein Familienmitglied oder ein sozialer Kontakt?
Dies kann bspw. die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit der Schuldnerberatung sein, oder aber die Teilnahme an einer Maßnahme (zb Bewerbertraining). 
Im Vordergrund steht dabei langfristig auch die berufliche Orientierung; was passt zum Betroffenen? Was möchte er?
Dabei dient das Coaching auch dem Ausloten und der Stärkung von Ressourcen: d.h., auf das schauen, was der Betroffenen kann, um Frustration zu vermeiden. 
Beispiel Physiotherapeutin.
Hieran wird deutlich, dass die Begleitung durch den Coach iRd § 16k im Unterschied zum Fallmanagement enger mit der Lebenswelt des eLB verknüpft ist. 
Sobald eine positive bzw. konstruktive Beratungsbasis erreicht ist, nähert man sich schrittweise der jeweils nächsten Phase. 
Durch den intensiven Kundenkontakt wird immer mehr Vertrauen aufgebaut.
Dadurch kann es auch vorkommen, dass später weitere Probleme vom eLB angesprochen werden, so dass man ggf. auch immer wieder in der Situationsanalyse ist und immer wieder die Baustellen neu sortieren muss. Oftmals wird die Strategie oder das jeweilige Zwischenziel auch während der ganzheitlichen Betreuung nochmal überdacht und geändert.
Das vorherrschende Ziel muss immer sein, den Leistungsberechtigten aus der Situation zu holen und eine sinnvolle Abfolge der einzelnen Zwischenziele festzulegen. 
Das eigentliche Ziel – Integration und Arbeitsaufnahme – ist insbesondere zu Beginn des Coachings nur ein Randthema. 


Beispiele...

...fur Aufgaben, die im Rahmen der ganzheitlichen Betreuung
angegangen werden konnen:

> Tagesablauf planen und gestalten
> Probleme mit Wohnung oder Vermieter angehen

> Familie und Beruf vereinbaren, z.B. durch Organisation einer
Kinderbetreuung, Einbindung Pflegedienst

> den Alltag meistern, z.B. Ausflllen von Antragen, Termine machen,
Behordengange erledigen

> Probleme mit Sucht, bei Schulden oder Krankheit angehen, z.B. Termine
bei der Schuldnerberatung/Diakonie vereinbaren
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Hier beispielhaft einige Aufgaben, die im Rahmen des Coachings angegangen werden können:

Die professionelle Haltung gegenüber den Leistungsberechtigten sollte davon geprägt sein, dass die Betroffenen als Individuen mit jeweils eigenen Möglichkeiten und Ressourcen gesehen werden und nicht als „defizitbeladene“ Problemfälle. Die Betreuung sollte sich darauf konzentrieren, gemeinsam mit dem Leistungsberechtigten seinen Willen zu erschließen, um Energien zu entdecken und freizusetzen, um langfristig eine Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Es geht nicht darum, den Leistungsberechtigten zu vermitteln, was sie wollen oder können sollten. 

Evtl. Beispiel: Tagebuchfrau – traute sich nicht zum JC – erstmal nur per Email Tagebuch geführt – schließlich durfte Coach Hausbesuch machen – nächster Schritt war dann: ins JC kommen – so Stück für Stück Vertrauen aufgebaut.



Durchfiithrung des Coachings

<+ JC selbst mit eigenem Personal oder

< Vergabe an Dritte mittels

Ausschreibung/Vergabeverfahren oder

§ 16k - Gutschein

< in einem Forderfall darf die ganzheitliche Betreuung nicht gleichzeitig
durch eigenes Personal des JC und einem beauftragten Dritten erfolgen

< personelle Kontinuitat ist entscheidender Erfolgsfaktor!

< Bestandigkeit in der Betreuung soll durch die gleiche Person gewahrleistet
werden

< auch Zusatzkosten sind erstattungsfahig (z.B. Fahrkosten)
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Die Umsetzung der ganzheitlichen Betreuung kann über Dritte oder durch das Jobcenter selbst erfolgen. Auch die Förderung über einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein ist möglich (§ 16k Abs. 1 Satz 3 SGB II, § 45 Abs. 4 Satz 1 SGB III). Als Voraussetzung benötigen die entsprechenden Einrichtungen eine Trägerzulassung gem. §178 SGB III bzw. gem. der „Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV)“. Bei der Ausführungsvariante mit Gutscheinen ist zusätzlich eine Maßnahmezulassung notwendig (§ 179 SGB III). Ein 16k-Gutschein kann bei entsprechendem Förderbedarf ausgegeben werden, wenn ELB individuell in der Lage sind, selbst nach zugelassenen Maßnahmeträgern zu suchen, die eine für ihren Bedarf geeignete und zugelassene Maßnahme anbieten. Voraussetzung für einen 16k-Gutschein ist, dass die ELB grundsätzlich motiviert und fähig sind, einen § 16k-Gutschein eigenständig einzulösen. 
Die Förderung nach § 16k SGB II umfasst auch die Übernahme aller notwendigen und angemessenen teilnehmerbezogenen Kosten. Übernahmefähig sind dabei Kosten, die durch die 
Maßnahmeteilnahme ausgelöst werden, aber nicht vom Maßnahmepreis umfasst sind, bspw. notwendige Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten. Ob und welche Kosten in welcher Höhe erstattungsfähig sind, entscheidet das JC im Rahmen einer Ermessensentscheidung.


.

Coaching kann aufsuchend erfolgen

als ,aufsuchend” wird eine Betreuung aulderhalb der eigenen Raume des JC oder
Tragers verstanden

zB. in der Wohnung des eLB, ggf. am Arbeits-/Ausbildungsplatz

nur mit Einverstandnis des eLB

Vorteile:

Ermdoglicht Bild vom Lebensumfeld des eLB

Einbeziehung von Familienmitgliedern und/oder sozialen Bezugspersonen moglich

Erreichbarkeit verbessern

Nachteile:

Einblick in die Privatsphare

Aufsuchende Betreuung

11
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Soweit die betreffenden Personen dazu bereit sind, kann das Coaching auch aufsuchend erfolgen. Viele der bereits genannten Problemlagen haben einen familiären oder sozialräumlichen Bezug. Der Coach kann sich einen besseren und unmittelbaren Eindruck vom Lebensumfeld des Leistungsberechtigten machen und Familienmitglieder oder andere Bezugspersonen mit einbeziehen. Aufsuchende Betreuung kann dazu dienen, die Erreichbarkeit wiederherzustellen oder zu verbessern, die Mitwirkung zu stabilisieren und eine passgenauere Beratung und Unterstützung zu ermöglichen. Soweit erforderlich können mit Einverständnis aller Beteiligten auch weitere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft oder andere Bezugspersonen mit einbezogen werden. Nachteilig kann sein, dass der Coach Einblick in die Privatsphäre erhält. Daher nur mit Einverständnis des eLB.





§ 16k - Stirken und Schwichen

Starken

Nicht bezogen auf den Arbeitsmarkt,
sondern im Vordergrund steht die
PERSON

Flexibel und individuell

Starkt nicht nur die
Beschaftigungsfahigkeit,

sondern auch die Person selbst
(soziale Integration,
Selbstbewusstsein...)

Schwachen

Hohe zeitliche und personelle Ressourcen
notig;
hoher Betreuungsschlussel (hoher

Dokumentationsaufwand, oft lange
Fahrzeiten in Flachenlandkreisen)

ggf. Abgrenzungsfragen zu anderen
Eingliederungsleistungen

Coachingbudget begrenzt

Einbeziehung der Familie (moglich)
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Die politische Diskussion um einen angemessenen Umgang mit erwerbsfähigen Menschen im Bürgergeldbezug ist in vollem Gange. Nach rund 2,5 Jahren Anwendung des § 16k kann man eine erste Bilanz ziehen und die Stärken und Schwächen beleuchten.
§ 16k SGB II bietet einen enorm wichtigen Ansatz, um langzeitarbeitslosen arbeitswilligen Menschen mit multiplen Vermittlungshemmnissen eine echte Chance zu geben. Auf anderem Wege dürfte eine Integration in diesen Fällen nicht machbar sein.
Natürlich ist andererseits zu berücksichtigen, dass die Beratungsarbeit zeitintensiv ist und sich sehr unterschiedlich gestalten kann; in vielen Fällen stellen sich erste Ergebnisse oft erst nach mehreren Monaten oder einem Jahr ein. Oftmals müssen Ziele überdacht und ggf. getauscht oder geändert werden.
Die Möglichkeit der Einbeziehung der Familie kann eine Stärke, aber auch eine Schwäche sein; zu bedenken ist, dass das System „Familie“ einen entscheidenden Einfluss auf das Gelingen oder Misslingen des Prozesses der Arbeitsintegration haben kann. Familien sind eigene soziale Gruppen mit einer eigenen Dynamik. Diese orientiert sich nicht immer nur an der rationalen Umsetzung der Interessen eines einzelnen Familienmitglieds. Unterstützt die Familie die Arbeitsaufnahme eines einzelnen Mitglieds, kann dies sehr hilfreich sein. Die Familie kann aber auch hinderlich sein wenn eine erfolgreiche Arbeitssuche vermeintlich die Stabilität der Familienfunktion gefährden könnte, weil zum Beispiel Rollenbilder infrage gestellt werden oder einzelne Familienmitglieder Einschränkungen in der Alltagsbewältigung befürchten. Die Familie kann also eine wichtige Ressource beim Aufbau der Beschäftigungsfähigkeit sein, sie kann aber auch eine, eventuell verdeckte, Kraft sein, die die nachhaltige Integration behindert oder auch verhindert. 





Fazit

Basis fiir Integration ist
Beschiftigungsfiahigkeit

Richtiger Ansatz, wo
Standardvorgehen versagt

Beschdftigungsfihigkeit ist
Mindestvoraussetzung fiir eine
Arbeitsaufnahme

Flexibilitit vs. Reflexion

Flexibilitcit = Vorteil,

aber:

Grenzen zeitlicher und personeller
Ressourcen miissen im Blick
behalten werden

Mittelweg finden!

Sinnvolle Koordination mit
weiteren Eingliederungsleistungen
und anderen Institutionen

Nach Ende § 16k:

Ankniipfen weiterer

Eingliederungsleistungen

Die Koordination mit anderen
Eingliederungsleistungen ist essenziell fiir die
Erreichung nachhaltiger Erfolge in der
Betreuung

Networking mit z.B.
Familienzentren, Mietervereinen,
Schuldnerberatung, anderen JC...
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Die Basis von Integration ist die Beschäftigungsfähigkeit. Mit § 16k SGB II ist eine wichtige gesetzliche Rahmenbedingung für „Beratungsarbeit nach Maß“ geschaffen worden, um arbeitsmarktferne Personen zu erreichen.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die ganzheitliche Betreuung nach § 16k SGB II einen sinnvollen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen leistet.
Wichtig ist ein reflektierter Umgang mit den Möglichkeiten und Grenzen des § 16k – sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht. Für den weiteren Ausbau der bisherigen Ansätze ist es wichtig, über gelungene Praxisbeispiele, Erfolgsfaktoren, aber auch Herausforderungen und Hürden, zu berichten und zB mit anderen JC in den Austausch zu gehen und dafür ein entsprechendes Netzwerk zu schaffen. 
Denn ein zu weit gefasster Ansatz des 16k ist ebenso problematisch wie eine zu eng gefasste Sichtweise mit zu starkem Fokus auf eine Arbeitsaufnahme als finales Ziel. Notwendig ist eine kompetente Fachpraxis, die flexibel mit den Anforderungen des Einzelfalls umgehen kann und dabei weder das Ziel noch die Grenzen hinsichtlich der zeitlichen und personellen Ressourcen aus den Augen verliert.
Wird die ganzheitliche Betreuung zusammen mit den kommunalen Integrationsleistungen mit hinreichenden finanziellen wie fachlichen Ressourcen ausgestattet und konsequent angewendet, stellt sie eine absolut sinnvolle Unterstützung zur beruflichen wie sozialen Integration dar.


VIELEN DANK!
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